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Standesamt Treptow-Köpenick
Bezirksamt Treptow-Köpenick

Anschrift
Alt-Köpenick 21
12555 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 90297-0
Fax: (030) 90297-2400
Internet:
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer
-buergerdienste/standesamt/
E-Mail: standesamt@ba-tk.berlin.de

Hinweise zur Anschrift des Standorts
Der barrierefreie Zugang zum Bürgeramt erfolgt über den Hof (Eingang
Böttcherstraße). Nutzen Sie bitte den Aufzug Haus A.

Barrierefreie Zugänge

 
Nur das Erdgeschoss

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 08:30-12:30 Uhr (nur mit Termin)

08:30–09:30 Uhr Termine für Bestatteranliegen
Dienstag: 08:30-12:30 Uhr (nur mit Termin)

08:30–09:30 Uhr Termine für Bestatteranliegen
Mittwoch: 08:30–09:30 Uhr Termine für Bestatteranliegen
Donnerstag: 14:00-18:00 Uhr (nur mit Termin)

14:00-16:00 Uhr Termine für Bestatteranliegen
Freitag: 08:30–09:30 Uhr Termine für Bestatteranliegen

Verkehrsanbindungen

S-Bahn
  0.9km S Spindlersfeld
    S47
  1.5km S Köpenick
    S3

Bus
  0.1km Rathaus Köpenick

http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt/
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt/
mailto:standesamt@ba-tk.berlin.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Spindlersfeld%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20K%C3%B6penick%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Rathaus%20K%C3%B6penick%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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    27, 162, 164
  0.1km Freiheit
    162, 164, N62

Tram
  0.1km Rathaus Köpenick
    61, 62, 63, 67, 68
  0.1km Freiheit
    27, 61, 62, 63, 68

Sonstige Hinweise zum Standort
Bei Vorsprachen ohne Termin kann Ihr Anliegen nicht bearbeitet werden.

Wie Sie Kontakt mit dem Standesamt aufnehmen können, entnehmen Sie bitte der
die Homepage des Standesamtes.

Fragen zum Thema Eheschließung können über unser Kontaktformular
gestellt werden.

Ihr Standesamt

Zahlungsmöglichkeiten
Girocard (mit PIN)

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Freiheit%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Rathaus%20K%C3%B6penick%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Freiheit%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt/
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt/formular.989445.php
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Namensrechtliche Erklärung -
Vorname/Nachname an das deutsche Recht
angleichen
Bestimmte Personengruppen, wie Eingebürgerte, Spätaussiedler und Vertriebene,
die ihre Namen ursprünglich nach ausländischem Recht erworben haben und deren
Namen oder Namensbestandteile dem deutschen Recht fremd sind, können eine
Erklärung über die Angleichung ihres Namens an das deutsche Recht beim
zuständigen Standesamt abgeben (Angleichungserklärung).

Nach deutschem Recht führt eine Person einen oder mehrere Vornamen und einen
Familiennamen. Dieser Form kann die Namensführung durch eine
Angleichungserklärung angepasst werden.

So können Namensbestandteile, die das deutsche Recht nicht kennt (zum
Beispiel Vatersnamen oder Mittelnamen) abgelegt werden.
Schreibweisen oder diakritische Zeichen, die es in der deutschen Sprache
nicht gibt, können ebenfalls angeglichen werden.

Voraussetzungen
Erwerb des Namens nach ausländischem Recht
Die erklärende Person führt Namen, Namensbestandteile oder Schriftzeichen,
die dem deutschen Recht fremd sind.
Personenkreis
Die erklärende Person

wurde eingebürgert oder
ist Vertriebene/r oder
ist Spätaussiedler/in

ggf. Name soll zum Ehenamen nach deutschem Recht bestimmt
werden
Gehört die erklärende Person nicht zum genannten Personenkreis, so besteht
die Möglichkeit einer Angleichungserklärung nur dann, wenn ihr Name zum
Ehenamen nach deutschem Recht bestimmt werden soll.
Ggf. Zustimmung

Ist die erklärende Person minderjährig, bedarf die Namenserklärung
der Zustimmung der/des Sorgeberechtigten. Ist das Kind bereits über
14 Jahre, muss es die Erklärung selbst abgeben, diese bedarf aber
ebenfalls der Zustimmung der/des Sorgeberechtigten.
Handelt es sich bei dem Namen, der angeglichen werden soll, um einen
Ehenamen, so müssen beide Ehegatten zustimmen.

vorherige Beratung
Eine vorherige Beratung über die Möglichkeiten der Angleichung im Einzelfall
ist erforderlich.
Dokumente in deutscher Sprache
Sollten die erforderlichen Unterlagen / Urkunden nicht in deutscher Sprache
vorliegen, so müssen diese durch eine/n in Deutschland beeidigte/n
Dolmetscher/in übersetzt werden. Für einige Länder ist zudem eine
Überbeglaubigung (Apostille oder Legalisation) erforderlich.
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Dokumente im Original
Sämtliche erforderliche Unterlagen/ Urkunden müssen dem zuständigen
Standesamt grundsätzlich im Original vorgelegt werden.
ggf. Dolmetscher
Ist die erklärende Person der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig,
ist auf deren Veranlassung und deren Kosten ein Dolmetscher zu beteiligen.

Erforderliche Unterlagen
Erklärung über die Angleichung des Namens
(Angleichungserklärung)
vor Ort möglich
Personalausweis oder Reisepass
Geburtsurkunde
ggf. mit amtlicher Übersetzung
ggf. Eheurkunde
ggf. mit amtlicher Übersetzung
ggf. Einbürgerungsurkunde, Staatsangehörigkeitsausweis oder
Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit
ggf. Registrierschein, Spätaussiedlerbescheinigung oder
Vertriebenenausweis
ggf. weitere Dokumente
Die Aufzählung ist nicht zwingend abschließend. Weitere Dokumente können
benötigt werden.

Gebühren

keine: für Vertriebene und Spätaussiedler, deren Ehegatten und
Abkömmlinge
25,00 Euro: für Eingebürgerte
12,00 Euro: Bescheinigung über die Namensänderung

Rechtsgrundlagen
Personenstandsgesetz (PStG) § 43
(https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/__43.html)
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) Art. 47
(https://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html#BJNR0060
49896BJNG052501377)
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) § 94
(https://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/__94.html)
Personenstandsverordnung (PStV) §§ 45, 46
(https://www.gesetze-im-internet.de/pstv/)
Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land
Berlin (PStGAV Bln) § 8
(https://gesetze.berlin.de/perma?j=PStGAV_BE_!_8)

Weiterführende Informationen
Verzeichnis zugelassener beeidigter Übersetzer/innen und

https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/__43.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html#BJNR006049896BJNG052501377
https://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html#BJNR006049896BJNG052501377
https://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/__94.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pstv/
https://gesetze.berlin.de/perma?j=PStGAV_BE_!_8
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Dolmetscher/innen
(https://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/)
Auswärtiges Amt: Ausländische öffentliche Urkunden zur
Verwendung in Deutschland
(https://www.auswaertiges-amt.de/de/urkunden/2007718#content_1)

Hinweise zur Zuständigkeit
Standesamt, welches das entsprechende Register führt
wenn es zu der erklärenden Person ein deutsches Personenstandsregister gibt, z.B.

wenn die Person im Inland geboren wurde
oder wenn die Person hier geheiratet oder eine Lebenspartnerschaft
begründet hat
oder wenn die Person eine Nachbeurkundung ihrer Geburt oder
Eheschließung/Lebenspartnerschaft vorgenommen hat

Standesamt des Wohnsitzes
Wenn es zu der erklärenden Person kein deutsches Personenstandsregister gibt

Standesamt, welches das Eheregister führt
wenn die Erklärung im Zusammenhang mit einer Ehenamenserklärung abgegeben
wird

https://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/urkunden/2007718#content_1

